
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Dr. Wolfgang 
Strengmann-Kuhn, Sven Lehmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 19/25443 –

Arbeitsförderung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch während
der Corona-Pandemie

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Mit dem ersten Corona-Lockdown im März 2020 wurden auch die Angebote 
der Arbeitsförderung stark zurückgefahren. Wenn es möglich war, wurden 
Maßnahmen auf digitale Formate umgestellt. Arbeitsgelegenheiten nach § 16d 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) wurden bis zum Juli 2020 so-
gar ganz eingestellt, da sie meist physische Präsenz erfordern. Aktuell stellt 
sich die Frage, wie sich die Eintritte in Angebote der Arbeitsförderung seit-
dem entwickelt haben und auf welchem Niveau sie sich jetzt befinden. Es ist 
wichtig, dass arbeitslose Menschen auch in Zeiten von Corona Unterstützung 
erhalten. Das können Weiterbildungen sein, um bessere Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt zu haben und nicht unnötig viel Zeit in der Arbeitslosigkeit zu ver-
bringen. Für andere sind geförderte Arbeitsstellen und Arbeitsgelegenheiten 
wichtig, weil sie ihnen in besonders schwierigen Zeiten Struktur und Kontakte 
geben. Trotz widriger Umstände muss es nach Ansicht der Fragestellerinnen 
und Fragesteller wieder mehr Beratung und Angebote geben, ohne dass dabei 
der Gesundheitsschutz vernachlässigt wird. All dies muss aber zwingend unter 
der Voraussetzung der Freiwilligkeit erfolgen. Gleichzeitig müssen auch Rah-
menbedingungen geschaffen werden, um Trägern ihre Arbeit auch unter Pan-
demiebedingungen zu ermöglichen, damit diese soziale Infrastruktur erhalten 
bleibt.

 1. Wie viele Leistungsberechtigte nach dem SGB II haben nach Kenntnis 
der Bundesregierung im November 2020 an folgenden Instrumenten der 
Arbeitsförderung teilgenommen, und wie viele sind neu eingetreten (bitte 
jeweils im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach Geschlecht sowie 
Schwerbehinderung differenzieren und bitte in einer separaten Anlage 
die Zahlen auch nach Bundesländern differenzieren):

a) Arbeitsgelegenheiten (§ 16d SGB II);

b) Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (§ 45 
SGB III);
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c) Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung (§ 81 ff. 
SGB III);

d) Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (§ 16e SGB II) und

e) Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16i SGB II)?

Die Fragen 1 bis 1e werden gemeinsam beantwortet.
Daten der Förderstatistik der Bundesagentur für Arbeit liegen nach Wartezeit 
aktuell bis August 2020 vor. In diesem Monat wurden im Rechtskreis SGB II 
rund 64 000 Eintritte in die in der Frage genannten arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen gezählt. Im Bestand wurden insgesamt rund 278 000 Geförderte 
ausgewiesen. Im August 2019 lagen die entsprechenden Werte bei rund 99 000 
(Eintritte) bzw. rund 325 000 (Bestand). Weitere Ergebnisse können den Tabel-
len 1 bis 17 im Anhang entnommen werden.

 2. Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregierung der Bestand und die 
Eintritte in die in Frage 1 genannten Maßnahmen im Verlauf des Jahres 
2020 (bitte monatlich aufschlüsseln)?

Die Werte für einzelne Monate im Jahr 2020 sind den Tabellen 1 bis 17 im An-
hang zu entnehmen.

 3. Welche Gründe sieht die Bundesregierung für die teils auch unterschied-
liche Entwicklung der Zahlen seit März 2020 in den einzelnen Instru-
menten?

Die unterschiedliche Entwicklung der Zahlen seit März 2020 hängt auch mit 
der Frage der Durchführbarkeit der einzelnen Instrumente zusammen. Die 
Bundesregierung und die Bundesländer haben am 16. März 2020 Leitlinien 
zum einheitlichen Vorgehen zur Beschränkung von sozialen Kontakten ange-
sichts der Corona-Pandemie vereinbart. Verbote von Präsenzkontakten im Rah-
men von Angeboten durch Bildungsträger, wie sie von den zuständigen Infekti-
onsschutzbehörden auf Landes- oder kommunaler Ebene verhängt worden sind, 
wirken zudem je nach Region ggf. unterschiedlich. Je nach Arbeitsmarkt kann 
sich auch die Häufigkeit der Nutzung arbeitsmarktpolitischer Instrumente durch 
die Jobcenter regional unterscheiden.
Viele arbeitsmarktpolitische Maßnahmen konnten unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten der Maßnahmearten entweder unverändert oder in einer alter-
nativen Durchführungsform weiter erbracht werden (d. h. digital oder analog 
per Telefon und Papier). Maßnahmen, die nicht in alternativer Form durchge-
führt werden konnten, wurden unterbrochen.
Arbeitsverhältnisse nach den §§ 16e und 16i SGB II können auch während der 
Corona-Pandemie unter Einhaltung der Gesundheitspräventionsregelungen so-
wie den Regelungen des allgemeinen Arbeitsrechts fortgeführt werden. Nach 
derzeitigen Erkenntnissen sind die bestehenden Beschäftigungsverhältnisse 
weitestgehend stabil. Die Eintrittszahlen blieben jedoch hinter den ursprüngli-
chen Planungen zurück.
Die auszuübenden Tätigkeiten im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten nach 
§ 16d SGB II waren aufgrund des Gesundheitsschutzes der Teilnehmenden zu-
nächst ausgesetzt. Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit* zeigt daher in 
den Monaten April und Mai 2020 deutlich reduzierte Zugangszahlen in Ar-
beitsgelegenheiten auf. Ab 8. Juli 2020 hat die Bundesagentur für Arbeit die 

* Statistik der BA: Arbeitsmarktpolitische Instrumente, November 2020
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Wiederaufnahme von Arbeitsgelegenheiten ermöglicht, soweit Allgemeinverfü-
gungen bzw. Rechtsverordnungen der Länder einer Durchführung nicht entge-
genstehen. Die Zugänge in Arbeitsgelegenheiten sind im dritten und vierten 
Quartal 2020 wieder angestiegen, bleiben jedoch unter dem Vorjahresniveau.

a) Welche Rolle spielen dabei Leistungsberechtigte, die eine angebotene 
Förderung ablehnen, weil sie eine Ansteckung mit COVID-19 be-
fürchten?

Der Bundesregierung liegen keine Kenntnisse darüber vor, dass eine befürchte-
te Ansteckung ein relevanter Faktor für das Nichtzustandekommen von Förde-
rungen ist. Vielmehr sind zum einen durch das digitale oder hybride Angebote 
Förderungen auch in diesen Fällen oft möglich. Zum anderen wird über die gel-
tende Weisungslage der Bundesagentur für Arbeit den Gesundheitsgefahren be-
sonders von Risikogruppen ausdrücklich Rechnung getragen.

b) Wie viele Leistungsberechtigte können digitale Angebote nicht wahr-
nehmen, weil sie nicht über die entsprechende technische Ausstattung 
verfügen?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

 4. Welchen Stellenwert misst die Bundesregierung der Arbeitsförderung für 
langzeitarbeitslose Menschen während der Corona-Pandemie bei, und 
sieht sie Handlungsbedarf, die Zahl der Teilnehmenden stärker zu erhö-
hen?

Wenn nein, weshalb nicht?

Für die Bundesregierung hat die Arbeitsförderung für langzeitarbeitslose Men-
schen auch während der Corona-Pandemie einen hohen Stellenwert. Insbeson-
dere für langzeitarbeitslose Menschen ist die Fortführung der Maßnahmen 
wichtig, um erzielte Fortschritte wie beispielsweise eine Tagesstruktur zu erhal-
ten. Auch bei allgemein gestiegener Arbeitslosigkeit bleibt die Vermittlung von 
Langzeitarbeitslosen unverändert eine Priorität. Dies zeigt sich etwa daran, dass 
die Anzahl der Teilnehmenden an Förderungen der arbeitsmarktpolitischen In-
strumente nach dem Teilhabechancengesetz (§§ 16e und 16i SGB II) auch in 
2020 weiter gestiegen ist. Maßnahmen für langzeitarbeitslose Menschen bein-
halten regelmäßig auch ein Coaching bzw. eine ganzheitliche beschäftigungs-
begleitende Betreuung. Diese konnte vielfach in alternativer Durchführungs-
form, z. B. telefonisch, erfolgen. Solange die pandemiebedingte Situation und 
die sich daraus ergebenden besonderen persönlichen Umstände der erwerbsfä-
higen leistungsberechtigten Person dies erfordern, ist Coaching auch als Hy-
bridmaßnahme (Kombination aus Präsenzdurchführung und alternativer Form) 
möglich.

 5. Wie gewährleisten die Jobcenter nach Kenntnis der Bundesregierung ei-
ne ausführliche Beratung und die Belegung von Maßnahmen der Arbeits-
förderung nach dem SGB II vor dem Hintergrund, dass eine Vielzahl per-
sönlicher Beratungen in den Jobcentern derzeit aufgrund der Corona-
Pandemie nicht stattfinden kann?

Die Jobcenter haben aufgrund der bestehenden Einschränkungen vielfach auf 
eine telefonische Beratung umgestellt, sofern Präsenztermine nicht oder nur 
eingeschränkt möglich sind.
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 6. Welchen Einfluss haben nach Kenntnis der Bundesregierung vertraglich 
vereinbarte Mindestbelegungszahlen auf die Zuweisung Leistungsbe-
rechtigter in einzelne Maßnahmen?

Die Bundesagentur für Arbeit verwendet für eine angemessene Verteilung des 
Auslastungsrisikos im Bereich der gemeinsamen Einrichtungen Rahmenverträ-
ge. Rahmenverträge weisen eine höhere Flexibilität als Festmengenverträge 
auf. In den Rahmenverträgen wird eine Vergütung in Höhe der Mindestabnah-
memenge von 70 Prozent garantiert.
Die Zuweisung von Leistungsberechtigten in einzelne Maßnahmen richtet sich 
grundsätzlich nach den mit diesen getroffenen Eingliederungsvereinbarungen. 
Diese Maßstäbe gelten unabhängig davon, welche vertraglichen Beziehungen 
zu sozialen Dienstleistern bestehen.

 7. Welche Kenntnis hat die Bundesregierung über Träger der Arbeitsförde-
rung, insbesondere Beschäftigungsträger, die aufgrund fehlender Zuwei-
sungen in wirtschaftliche Schieflage geraten?

Wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die aus der Pandemielage entstanden sind, 
wirkt das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) entgegen. Die Träger der 
Arbeitsförderung können auf dieser Grundlage bis zu 75 Prozent ihrer vertragli-
chen Zahlungen aus der Zeit vor der Pandemie beziehungsweise genauer des 
Durchschnitts der letzten zwölf Monate erhalten. Zum Stichtag 20. Dezember 
2020 wurden Zuschüsse nach dem SodEG von den gemeinsamen Einrichtun-
gen in Höhe von 84,37 Mio. Euro ausgezahlt. Die Agenturen für Arbeit zahlten 
47,66 Mio. Euro aus.
Zudem hat die Bundesagentur für Arbeit in Absprache mit dem Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales im Hinblick auf die Herausforderungen der (al-
ternativen) Leistungserbringung in Zeiten der Pandemie in weiten Teilen ihre 
vertraglichen Zahlungen fortgesetzt, siehe Antwort zu Frage 8.

 8. Wie viel Prozent der Angebote und Maßnahmen wurden nach Kenntnis 
der Bundesregierung auf digitale Formate umgestellt?

Bundesagentur für Arbeit, Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die 
Deutsche Akkreditierungsstelle haben bereits im März 2020 ermöglicht, zuge-
lassene Bildungsmaßnahmen auf alternative Formate (z. B. digitale Formate) 
umzustellen und so laufende Maßnahmen abzuschließen bzw. auch in alternati-
ve Formate neu einzutreten. Rund 80 Prozent der am 1. April 2020 laufenden 
Vergabemaßnahmen und ein hoher Anteil an Gutscheinmaßnahmen wurden in 
alternativer Form (d. h. ohne physische Präsenz) durchgeführt.
Unter alternative Durchführungsformen fallen z. B. E-Learning, virtuelles 
Klassenzimmer und weitere Online-Formate, aber auch schriftliche und telefo-
nische Kontakte. Welchen Anteil hierbei ausschließlich digitale Durchfüh-
rungsformen ausmachen, ist nicht bekannt. Auch die Durchführung in hybrider 
Form findet weiterhin statt.

 9. Welche finanziellen Hilfen erhalten Träger der Arbeitsförderung nach 
Kenntnis der Bundesregierung für die Einrichtung einer digitalen Infra-
struktur während des pandemiebedingten Lockdowns?

Der Strukturwandel Digitalisierung vollzieht sich bereits seit längerem. Unter-
nehmen müssen, um zukunftsfähig zu bleiben, bereits seit der Zeit vor der Pan-
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demie hier investieren. Den Trägern steht es frei, ihre Investitionskosten in die 
Angebotspreise einzukalkulieren, s. auch Antwort zu Frage 10. Zu den pande-
miebedingten Hilfen wird auf die Antwort zu Frage 7 verwiesen.

10. In welcher Form werden die Leistungsberechtigten nach dem SGB II 
nach Kenntnis der Bundesregierung digital ausgestattet, damit sie wäh-
rend der Corona-Pandemie an digitalen Angeboten teilnehmen können?

Der generelle Bedarf für die Anschaffung von digitalen Endgeräten wird in den 
Mindestsicherungssystemen und damit auch im SGB II über die Regelbedarfs-
leistung gedeckt. Durch die Schaffung von alternativen Maßnahmedurchfüh-
rungsformen wird den Leistungsberechtigen im SGB II weiterhin der Zugang 
zu arbeitsmarktpolitischen Instrumenten, entsprechend ihrer persönlichen Vo-
raussetzungen und Rahmenbedingen, ermöglicht.
Das Vorhalten einer maßnahmeadäquaten technischen und organisatorischen 
Infrastruktur und das Zurverfügungstellen notwendiger Lernmittel durch die 
Träger ist Voraussetzung für die Zulassung einer Weiterbildungsmaßnahme für 
die Arbeitsförderung. Die hierzu notwendigen Aufwendungen können in die 
Lehrgangskosten einkalkuliert und nach Prüfung und Zulassung des Bildungs-
angebots durch eine Zertifizierungsagentur von den Agenturen für Arbeit bzw. 
Jobcentern erstattet werden. Mit dem „Arbeit-von-morgen-Gesetz“ (Gesetz zur 
Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur Weiterent-
wicklung der Ausbildungsförderung) wurden in der zweiten Jahreshälfte 2020 
die Möglichkeiten zur Anerkennung und Erstattung höherer Lehrgangskosten 
und damit verstärkter Investitionen auch in die digitale Infrastruktur erheblich 
ausgeweitet.
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